
 

Amt für regionale Landesentwicklung 
Lüneburg 
Geschäftsstelle Bremerhaven 

 
4.1.1-611-2645       Bremerhaven, den 05.02.2026 
 

 

Ladung 

 

Das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Deinste ist durch Beschluss vom 12.12.2025 eingelei-
tet worden. Mit der Einleitung des Verfahrens ist die Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung 
Deinste entstanden.  
Zur Wahl eines Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft ist nun ein Termin auf 

Montag, den 02. März 2026, um 18.00 Uhr, 

im Gasthof zur Eiche, 

Auf der Hain 4, 21717 Deinste 
 

anberaumt, zu dem die Teilnehmer (Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten) der Flurbe-
reinigung Deinste hiermit geladen werden. Teilnehmer sind nach § 10 FlurbG die Eigentümer der 
Grundstücke, die nach dem o. a. Einleitungsbeschluss zum Flurbereinigungsgebiet gehören. Erb-
bauberechtigte stehen den Grundstückseigentümern gleich. 

Die Mitglieder des Vorstandes und ihre Vertreter werden von den im Wahltermin anwesenden Teil-
nehmern oder ihren Bevollmächtigten gewählt. Jeder Teilnehmer hat nur eine Stimme. Das gilt auch 
für den Bevollmächtigten, selbst wenn er mehrere Teilnehmer vertritt. Gemeinschaftliche Eigentü-
mer gelten als ein Teilnehmer. Gewählt sind diejenigen, welche die meisten Stimmen erhalten (§ 21 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794). Die Wahl wird vom Amt für regionale Landesentwicklung Lüne-
burg - Geschäftsstelle Bremerhaven - geleitet. 

Diejenigen Teilnehmer, die an der Wahrnehmung des Termins verhindert sind, können sich durch 
einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Vollmacht muss schriftlich erteilt werden und die Un-
terschrift beglaubigt sein. Die Beglaubigung erfolgt durch Gerichte oder Gemeindeverwaltungen kos-
ten- und gebührenfrei. Vollmachtvordrucke können beim ArL Lüneburg angefordert werden oder aus 
dem Internet heruntergeladen werden (s. u.). 

Von den Teilnehmern, die dem Termin fernbleiben, wird angenommen, dass sie mit dem Ergebnis 
des Termins einverstanden sind (§ 134 FlurbG). 

 
Diese Ladung wird auch im Internet veröffentlicht unter:  
 
https://www.arl-lg.niedersachsen.de/bekanntmachungen-bremerhaven 
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